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des National~at~s 
ParlameXJ:~ 
Wie n \l 10 

~lit Bezug auf die ~rage der ~bgeordneten DroKranzlmayr 
und Genossen vom 90Dezember 1968\) Nro1030/J\) betreffend &n,= 

gebliche Einschau von Finanzämtern in die Kundenkarteien von 
Reisebüros\) beehre ich mich mitzuteileng 

Die Organe des Finanzamtes Linz haben ~ang Dezember 1968 
bei zwei Linzer Reisebüros im Wege einer Einsicht in die Kun= 
denkartei Kontrollmitteilungen über gebuchte Urlaubsreisen in 
Preislagen über 2500008 angefertigto Die diesbezüglichen Er= 
hebungen \vurden von zwei Beamten des abgabenrechtlichen Erhs= 
bungsdienstesl) dessen Aufgabe vorwiegend darin besteht\) die 
richtige und vollständige Er~assung abgabenrechtlich erheb= 
licher Tatsachen durch Beschaff~g von Kontrollmaterialzu e1."= 

-leichtern\) durchgeführt€> Es handelt sich sohin um keine zentral 
gelenkte und gegen bestimmte Abgabenp~lichtige geriChtete Aktiono 

Das Vorgehen des Finanzamtes Linz ist durch die Bestimmung 
des § 114 Abgabenordnung voll gedeckto Diese Bestimmung lautetg 
uDie Abgabenbehörden haben darauf zu achten\) daß alle Abgabe= 
pflichtigen nach den Abgabevorschriften erfaßt und gleichmäßig 
behandelt werden~ sowie darüber zu wachen~ daß Abgabeneinnahmen 
nicht zu Unrecht verkürzt werdeno Sie haben alles? was für die 
Bemessung der Abgaben wichtig ist Q sorgfältig zu erheben und 
die Nachrichten dar'Jber zu sa!ll!!leln~ fortlaufend zu ergänzen und 
auszutauschen 0 

6 Dieser eindeutige Gesetzesbefehl in Verbindung 
mit Qen Bestimmungen der §§ 115 Abso1 und 143 Abso1 und 2 ent= 
springt dem verfassungsrechtlichen Grundsatz der Gleichmäßigkeit 
vor dem Gesetz (Arto 7 Bo=VG) und verpfliChtet die Abgabenbe= 
hördenS! Vorkehrungen zu treffen\) daß diesem Grundsatz auch zum 
Durchbruch verholfen wirdo 

Auf Grund der eindeutigen Gesetzeslage besteht keine Mög= 
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lichkeit~ den Abgabenbehörden die Beschaffung bestimmten 
Kontrollmaterials zu untersagen. Darüber hinaus wird der 
einzelne Steuerpflichtige, soferne er seinen steuerlichen 
Verpflichtungen dem Öste~reichischen Staat gegenüber nach= 
kommt, durch derartige Erhebungen in keiner Weise berührto 

Der 
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